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#ST# Bundesbeschluss
über

l

die Bereitstellung der Objektkredite für den Ankauf
von Liegenschaften sowie für Neu- und Umbauten

(Vom 15. März 1960)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen E idgenossenschaf t ,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 21. November 19581),

beschliesst :

Art. l

Objektkreditbegehren für den Ankauf von Liegenschaften sowie für Neu-
und Umbauten sind vom Bundesrat den eidgenössischen Bäten mit besonderer
Botschaft zu unterbreiten, wenn die für den Bund zu erwartenden Gesamtaus-
gaben 800 000 Franken übersteigen. Beträgt die Ausgabe 800 000 Franken oder
weniger, so kann der Objektkredit ohne besondere Botschaft angefordert werden.
Dieses vereinfachte Verfahren wird auch bei Bauten angewandt, die im Interesse
der militärischen oder wirtschaftlichen Landesverteidigung .geheimzuhalten sind.

Art. 2

Dieser Beschluss ist nicht allgemein verbindlich und tritt sofort in Kraft.
Auf den gleichen Zeitpunkt wird der Bundesbeschluss vom 20.März 1947/

14. März 1950 über die .Bereitstellung der Kredite für den Ankauf von Liegen-
schaften sowie für Neu- und Umbauten aufgehoben.

Art. 3

Der Bundesrat wird mit dem Vollzug dieses Bundesbeschlusses beauftragt.

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 15.März 1960.
Der Präsident : Gaston Clottu
Der Protokollführer: Ch. Oser

ï) BB1 1958, II. 1434.
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Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 10,März 1960.
Der Präsident: G. Despland
Der Protokollführer: F.Weber

Der Schweizer ische Bundes r a t beschl iess t>:

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bunclesblatt.

Bern, den loi März 1960.

Ini Auftrag des Schweizerischen Bundesratos,

Der Bundeskanzler :
Ch. Oser
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